
Beschilderung Genoveva-Schauer-Platz

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 01173 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 05 – Au-Haidhausen vom 18.11.2020

Sehr geehrter Herr Spengler,

wir nehmen Bezug auf den o.g. Antrag, mit dem Sie um Änderung der Zufahrtsbeschilderung 
zum Genoveva-Schauer-Platz (von der Milchstraße aus) bitten.

Als Problem wird beschrieben, dass motorisierte Verkehrsteilnehmer, die zu einer Tiefgarage 
im Bereich Steinstraße 66 möchten, sich durch die Beschreibung ‘Steinstraße 57-67‘ 
angesprochen und legitimiert fühlen, die Fußgängerzone zu befahren.

Die Grundlage, auf der der Antrag beruht, ist diese Beschilderung:

Unser Zeichen

          
An den
Bezirksausschuss des 5. Stadtbezirkes
Au-Haidhausen
z. Hd. des Vorsitzenden Herrn Jörg Spengler
über 
Direktorium HA II/BA
BA-Geschäftsstelle Ost

 

Ihr Schreiben vom

Landeshauptstadt
München
Kreisverwaltungsreferat

Ihr Zeichen

Hauptabteilung I Sicherheit und 
Ordnung
Verkehrssicherheit und Mobilität 
KVR-I/331 

Ruppertstr. 19
80466 München
Telefon: 089 233-39612
Telefax: 089 233-39998
Dienstgebäude:
Implerstr. 9
verkehrsanordnungen.kvr@muenchen.
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Datum
27.01.2021

Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat 
Ruppertstr. 19, 80466 München 

U-Bahn: Linien U3,U6
Haltestelle Poccistraße
Bus: Linie 62
Haltestelle Poccistraße
Bus: Linie 132
Haltestelle Senserstraße     
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Die Beschilderung „Zusatz zu den Anwesen … gestattet“ soll auf Anregung des Bezirksaus-
schusses wie folgt konkretisiert werden: 

Steinstr. 44-52 gerade
und 
Steinstraße 57-67 ungerade.

Nach Prüfung des Anliegens können wir Ihnen Folgendes mitteilen:

Auf Nachfrage beim Baureferat hat dieses zugesagt, die Beschilderung im Sinn der Intention 
des Antrags mit dem gewünschten Text zu versehen.

Der Antrag des Bezirksausschusses ist mit den Ausführungen geschäftsordnungsgemäß 
behandelt.

Mit freundlichen Grüßen
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